
Containerdienst l Abfallhof l Entrümpelungen 
Neurott 4 

74931 Lobbach 
06226-78 77 21 

www.containerdienst-metzger.de 
Mobil / WhatsApp 0152 22 33 7333 

Stand 21.04.2020 
 

 

   
   

Was darf in den Container für Sperrmüll und was nicht? 

      

 

Container für Sperrmüll richtig befüllen 
Die korrekte Befüllung des Containers ist in mehreren Hinsichten wichtig. "Korrekt" bezieht 
sich dabei sowohl auf die Inhaltsstoffe als auch wie diese im Container untergebracht sind. 

Der Container darf mengenmäßig nicht überladen werden. 

Beladung max. bis zur Ladekante. 

Bei einer Beladung mit Bauschutt, Steinen, Ziegeln oder ähnlich schwerem Material darf max. bis 
Schüttkante beladen werden. 

Bei Überladung muss der Container vom Kunden abgeladen werden. 

Kann der Container wegen Überladung oder unsachgemäßer Beladung nicht verladen bzw. 
abgeholt werden, wird eine Leerfahrt (Fracht) in regulärer Höhe in Rechnung gestellt. 

Für Schäden durch Überladen oder unsachgemäße Beladung haftet der Kunde. 

Bei einer Polizeikontrolle erhält der Fahrer bei Überladung ein Bußgeld, sowie einen Punkt im 
Verkehrszentralregister.                                                                                                                                  

Der Verlader (Kunde) wird ebenso behandelt, allerdings fällt für diesen das Bußgeld höher aus. 
Daher sind unsere Fahrer dazu angehalten, überfüllte Container nicht abzutransportieren. 

 

 

• Möbel 

• Bettgestelle 

• Matratzen 

• Couch 

• Gartenmöbel 

• Kindersitze 

• Kinderwagen (ohne Bereifung) 

• Einrichtungsgegenstände 

• Lampenschirme 

• Fahrräder 

• Sonstiger sperriger Hausrat 

• Autoteile 

• Autoreifen 

• Bauschutt 

• Elektrogeräte 

• Gartenabfälle 

• Glas und Glasbehälter 

• Wasch- und Spülmaschinen 

• Gewerbeabfall 

• Flüssigkeiten (z.B. Öle, Farben) 

• Gefährliche Abfälle (Farben, Lacke, 
Batterien, Säuren, Asbest etc.) 
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